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40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §68 Abs1;

AVG §8;

BauO NÖ 1996 §23 Abs8;

BauO NÖ 1996 §6 Abs1;

BauO NÖ 1996 §9 Abs1;

BauRallg;

1. AVG § 68 heute

2. AVG § 68 gültig ab 01.01.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

3. AVG § 68 gültig von 01.07.1995 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 471/1995

4. AVG § 68 gültig von 01.02.1991 bis 30.06.1995

1. AVG § 8 heute

2. AVG § 8 gültig ab 01.02.1991

Rechtssatz

Wie der VwGH im E vom 20. Dezember 2002, 2002/05/1008, ausgeführt hat, hat in einem Verfahren über die

Nichtigerklärung einer aufrechten Baubewilligung nicht unbedingt der (ursprüngliche) Bauwerber Parteistellung. Die

Behörde muss zunächst vielmehr prüfen, wer zur Ausnützung der rechtskräftigen und noch rechtswirksamen

Baubewilligung berechtigt ist. Steht nicht von vornherein zweifelsfrei fest, dass allein ein vom Grundeigentümer

verschiedener Bauwerber zur Ausnutzung der rechtskräftigen Baubewilligung berechtigt ist, wird die Behörde

(zunächst) davon auszugehen haben, dass dem Grundeigentümer das subjektivöCentliche Recht, einen Bau nach

Maßgabe der bewilligten Pläne zu errichten, zusteht. Sofern im Verfahren nichts Gegenteiliges hervorkommt, ist daher

im Verfahren über die Nichtigerklärung der Baubewilligung die Parteistellung des Grundeigentümers zu bejahen. Der

VwGH hat damit aber nicht ausgesprochen, dass dem Grundeigentümer im Verfahren betreCend die Nichtigerklärung

einer Baubewilligung jedenfalls bereits auf Grund seiner Stellung als Grundeigentümer Parteistellung zukommt,

respektive ihm ein subjektiv-öffentliches Recht zusteht, in dem er durch die Nichtigerklärung verletzt sein könnte.
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